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CHECKLISTE: 

ERFORDERLICHKEIT PC ALS SACHMITTEL 
 
Die Rechtsprechung erkennt inzwischen an, dass ein Betriebsrat einen Anspruch auf 

Zurverfügungstellung von Sachmittel wie Büroausstattung, Bücher oder wie hier im Beispiel 

eines PC nebst Software aus § 40 II BetrVG haben kann. Aus Rücksichtnahme auf die 

Interessen des Arbeitgebers wird ein Interesse des BR nur dann berücksichtigt, wenn ein PC 

die Arbeit nicht nur rationeller macht, sondern der BR darlegen kann, dass er ohne diesen 

andere Aufgaben aus dem BetrVG vernachlässigen muss.  

 

 Aufnahme in die Tagesordnung: 

„Anschaffung eines PC nebst Software für den BR.“ 

 

 Ordnungsgemäße Ladung:  

Alle Mitglieder des BR sind unter Angabe der Tagesordnung zu laden 

 

 Ordnungsgemäße Beratung:  

Beratung des Sachverhaltes, Beratung des Vorgehens des BR 

 

 Ordnungsgemäße Beschlussfassung:  

 

„Der Betriebsrat beschließt die Anschaffung eines PC (Merkmale aufzählen, in der 

Regel aus Prospekt eines Lebensmitteldiscounters, denn dann kann der Arbeitgeber 

nicht einwenden, es handele sich um eine Luxusausstattung) nebst Software 

(Microsoft-Office-Paket) und Drucker.  

Die Kosten trägt der Arbeitgeber nach § 40 II BetrVG.“ 

 

Abstimmung:  Ja:    Nein:  

 

Begründung: 

 

Der Betriebsrat benötigt einen PC zur Erfüllung seiner betriebsverfassungs-rechtlichen 

Aufgaben.  

Derzeit wird die gesamte Schreibarbeit per Hand ausgeführt. Aufgrund der hohen 

Arbeitsbelastung durch die Korrespondenzarbeit ist der BR gezwungen seine 

betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben zu vernachlässigen.  
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Er sieht sich durch den immensen Zeitaufwand nicht mehr in der Lage, die Arbeitszeiten der 

Mitarbeiter auf Einhaltung des ArbZG zu überprüfen und den geplanten Abschluss einer BV 

Urlaubsgrundsätze/Entlohnungsgrundsätze vorzubereiten.  

Das Kosteninteresse des Arbeitgebers wurde berücksichtigt, weil… . 

 

Daher ist die Zurverfügungstellung eines PC im gewünschten Umfang erforderlich.  

Der Arbeitgeber hat die Kosten nach § 40 II BetrVG zu tragen. 

 

 An Arbeitgeber:  

Ausfertigung des Beschlusses und Aufforderung zur Anschaffung eines PC nebst Software für 

den BR 

 


